
 

     
 
 
 

 

 

        
 
 
 

 

 
ADAC Unfallschutz ADAC Versicherung AG 

Berufsgruppenübersicht 

Die Versicherungsbedingungen des ADAC Unfallschutz BASIS unterscheiden bei der Berechnung der Invaliditätsleistung (§ 24) 
oder Todesfallleistung (§ 25) bei Berufsunfällen zwischen den Berufsgruppen A und B. Der zum Zeitpunkt des Unfalles ausge-
übte Beruf ist für die Einteilung in die Berufsgruppe maßgeblich. Entscheidend für die Einteilung in die Berufsgruppe A oder B 
ist die Tätigkeitsbeschreibung. Die aufgeführten Beispiele bei den Berufsgruppen A und B dienen der Veranschaulichung und 
sind nicht abschließend. 

Berufsgruppe A 
Tätigkeitsbeschreibung 
n Berufe mit überwiegender Büro- oder Verwaltungstätigkeit 
n Berufe mit leichten körperlichen Tätigkeiten 

Beispiele: Apotheker, Architekten, Ärzte, Bäcker, Bankangestellte, Berufsberater, Beschäftigte in der Gastronomie und 
im Hotelgewerbe ausgenommen Küchenpersonal, Beschäftigte in sozialen Einrichtungen, Bildende Künstler, Buchhalter, 
Bürokaufleute, Dolmetscher, Drogisten, Eisenbahnschaffner, Friseure, Geisteswissenschaftler, Geistliche, Goldschmiede, 
Grafiker, Groß- und Einzelhandelskaufleute, Händler, Hausfrauen, Industriekaufleute, Informatiker, Ingenieure, IT-Fachleute, 
Journalisten, Lehrer, Mathematiker, Pflegepersonal, Physiker, Rechtsanwälte/Rechtsberater, Rechtspfleger, Richter und 
Staatsanwälte, Schriftsteller, Seelsorger, Speditionskaufleute, Steuerberater, Tierärzte in Kleintierpraxis, Unternehmens-
berater, Versicherungsangestellte, Verwaltungsfachleute, Wirtschaftsprüfer, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler 

Gehört die versicherte Person zur Berufsgruppe A, wird die errechnete Invaliditäts- oder Todesfallleistung vollständig, d. h. zu 
100 % ausbezahlt. 

Berufsgruppe B 
Tätigkeitsbeschreibung 
Die versicherte Person wird in die Berufsgruppe B eingeteilt, wenn es sich bei ihrer beruflichen Tätigkeit z. B. um einen 
n Beruf mit überwiegender körperlicher Tätigkeit 
n Beruf, der Tätigkeiten mit ätzenden, giftigen, leichtentzündlichen oder explosiven Stoffen beinhaltet 
n Beruf mit Tätigkeiten im Vollzugsdienst bei der Feuerwehr, Polizei oder bei der Bundespolizei 
n Beruf mit Tätigkeiten im Militär 

Beispiele: Asphaltbauer, Bauarbeiter, Bergarbeiter, Berufskraftfahrer, Beschäftigte auf Schiffen, Betonfertigteilbauer, Dachdecker, 
Drucker, Fleischer, Gerüstbauer, Gleisarbeiter und -bauer, Handwerker, Holzwarenfertiger, Installateure, Keramiker, Küchen-
personal, Kunststoffverarbeiter, Lagerarbeiter, Landwirte, Maschinisten, Maurer, Mechaniker, Metallbearbeiter, Personal 
im Rettungsdienst, Reinigungsberufe, Schauspieler, Schausteller, Schlosser, Sicherheitspersonal,  Soldaten, Sporttrainer, 
Tierärzte in Großtierpraxis, Werkzeugmacher, Zimmerer 

Gehört die versicherte Person zur Berufsgruppe B, wird die errechnete Invaliditäts- oder Todesfallleistung zu 70 % ausbezahlt. 
Diese Leistungseinschränkung gilt nur bei Berufsunfällen. Für alle anderen Unfälle, wie z. B. Freizeit-, Reise- und Haushaltsun-
fälle wird die errechnete Invaliditäts- oder Todesfallleistung vollständig, d. h. zu 100 % ausbezahlt. 

Nicht versicherbare Berufe 

Nicht versicherbar  – auch wenn der Beitrag bezahlt wird – sind Personen mit folgenden Berufen: Akrobaten, Artisten, Astro-
nauten, Besatzungen von Gas- und Ölplattformen, Berufssportler, Berufstaucher, Dompteure, Pyrotechniker, Sprengmeister und 
Stuntmen. Die Nichtversicherbarkeit gilt bei dieser Personengruppe für alle Unfälle, nicht nur für Berufsunfälle. 
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